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ZWuMersteWriU.
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen

die in Erbenheim belegenen, im Grundbuche
Mit Erbenheim, Bd. 25 Bl. No. 668,
jjfb. No. 1—5, zur Zeit der Eintragung des
Versteigerungsvermerkes auf den Namen des
Megewärters Heinrich Jacob Stahl zu
Erbenheim, Taunusstraße 14, und seiner
jiinder

a)  Pauline Stahl ebendaselbst,
b)  Maurer Heinrich Stahl daselbst,
v) Maurer August Philipp Stahl

daselbst,
ä) Katharine , geb. Stahl daselbst,

Ehefrau des Zimmermanns
Christian Bohrmann,

v) Sofie , geb. Stahl , Ehefrau des
Buchdruckereibesitzers August
Giebermann I ., daselbst,

k) Wilhelmine , geb. Stahl , Ehe¬
frau des Buchdruckereibesitzers
Karl Nafi daselbst,

mgetragene Grundstücke:
Parzelle 3671 Garten

„ 3836 Wiese
2 Acker6642
3 Acker

von zusammen
28 ar 22 qm

» 6643
„ 9518 Acker

rat 26 . April 1904 , nachmittags
4Uhr, durch das Unterzeichnete Gericht im
Rathaus zu Erbeuheim versteigert werden.

Der Versteigerungsvermerk ist am
6. Februar 1904 in das Grundbuch ein-
Magen. F 268

Wiesbaden , den 12. Februar 1904.
Königliches Amtsgericht.

Sämtliche Mannschaften des Beurlaubten-
mdk» des Stadtkreises Wiesbaden, die ihre jetzige
Mimiiij] den Bezirksfeldwcbcln noch nicht gemeldet
wm, werden aufgefordert, dies umgehend nach-
ff !“1™, da schon im März die Aushändigung der
«mgrbeorderungenerfolgen wird. *

Königliches Bezirks -Kommando
Wiesbaden.

Bekanntmachung.
®’e Termine zur Prüfung über die Befäbig-

betriebe des Hufbeschlaggewerbes sind für
§ 1. Vierteljahr des Jahres 1904 wie folgt

m Diez auf den 27. Februar 1904;
. Dillenburg „ „ 26. März 1904;
' Kankfurt a. M. .. 13. Februar 1904;

r  Wiesbaden.. „20.Februar 1904.tdungen zur Prüfung sind unter Einsendung:
1 des Geburtsscheines,
a etwaiger Zeugnisse über die erlangte technische

Ausbildung,
einer Erklärung darüber, ob und bejahenden¬
falls wann und wo der sich Meldende schon
einmal erfolglos einer Hufschmiedeprüsung
nch unterzogen bat und wie lange er nach
diesem Zeitpunkte — was durch Zeugnisse
nachznweisen ist — berufsmäßig tätig ge-

, wesen ist.
*■"er Prüfungsgebühr von 10 Mk., nebst

a Pf. Postbcstellgeld an den am Ort der
Prüfung wohnenden Königlichen Kreistier-
M , in Wiesbaden an den Königlichen
^epartemeiitstierarzt vr . Augstein, welcher
der Vorsitzende der Prüfungskommission ist,
SU richten.

Prüfungsordnnna für Hufschmiede ist im
ssm̂ ^ ' ^ u'tdblatt von 1885 S . 62/63 und im
WM s.ttcr  Amtsblatt desselben Jahres Seite
Gv, . ,e Erweiterung des § 3 derselben im
M ^ Ngs-Amtsblatt von 1894, S . 260 und von
ISO. $• 151, sowie im Frankfurter Amtsblatt von

266/67 und von 1896 S . 195 abgedruckt.
Lu« °6dadcn , den 9. Januar 1904. *

' D '»ungs-Präsidcnt. I . V.: gez.v. Gizycki.
«östid veröffentlicht."
Mtesbaden , den 16. Januar 1904.

Der Polizei-Präsident: v . Schenck.

%̂ Bekanntmachung.
kJ ?« Buch : „Das Fleischbeschau-Gesetz nebst
tzch?''wem Aussührnngs-Gesetz und Ausführungr-
lir»,,„Zungen, znjammengestellt und mit An-
fcoi.r» derseben von dem Geheimen Ober¬
st, igî drat Echrorter " ist in dem Verlage
idm, ward Scboctz, Berlin, Luisenslraße 36, in

nenbearbeiletcr Auflage erschieneii.
drn> gleichen Verlage erscheint seit

liltij,d - I . eine auf die Belehrung und Weitcr-
der nicht tierärzilichen Flcischbeschauer
Fochzestschrift, die unter dem Namen

kr. Mischbeschauer-Zeituvg" von Professor
$t. Berlin, Landesticrarzt Professor

almann in Dresden und Polizeiticrarzi
k Hamburg herausgegeben wird. *

-« lesbaden, den3. Februar 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
I. Gesetz, betreffend die Abwehr und Unterdrückung

der Rcblauskrankheitcn vom 3. Juli 1883.
(R.-G.-BI. S . 149.)

8 4. In den Weinbaugebietendes Reiches
werden alle Gemarkungen(Ortsfluren), in welchen
Weinbau betrieben wird, bestimmten Weinbau-
Bezirken zugctcilt. Die Grenzen dieser Bezirke
werden von den beteiligten Landes-Regierungen
festgesetzt und durch den Reichskanzler im Zcntral-
blatt für das Deutsche Reich bekannt gemacht.
Die Versendung und die Einführung bewurzelter
Reben in einem Weinbaubezirk ist untersagt.

Für de» Verkehr zwischen den einzelnen Wein-
baubezirkcn können mit Zustimmung de« Reichs¬
kanzlers Ausnahme» von diesem Verbote von den
Landes-Zentralbehörden zngelassen werden; auch
können die höheren Verwaltungsbehörden der
einzelnen Bundesstaaten Ausnahmen zu Gunsten
desjenigen gestatten, welcher Rebpflanzungen in
benachbarten Wcinbaubezirken besitzt.

Innerhalb des einzelnen Weinbaubezirks ist
der Verkehr mit bewurzelten Reben aus Rebschulen
verboten, in welchen andere als in diesem Bezirke
übliche Rebiorten gezogen werden oder innerhalb
der letzten drei Jahre gezogen worden sind. Wein¬
bau im Sinne dieses Gesetzes ist die Pflanzung
und Pflege der Rebe znm Zweck der Weinbereitung.
. § 8. Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte

einer Grundstück", auf welchem die Reblaus auf-
tritt oder Anzeichen für das Vorhandensein de«
Insekts sich finden, ist verpflichtet, hiervon der
Ortsvolizeibchörde unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 12. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften der 88 4 und 8 diese« Gesetze«, gegen die
auf Grund desselben erlassenen Anordnungen oder
geae» die zur Verhütung der Verbreitnng der
Reblanskrankheit erlassenen Einfuhr- und Ausiuhr-
verbotc werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mark
oder mit Haft bestraft.
II . Regicrungs-Polizei-Verordnung vom 11. Sep¬

tember 1890. Rcg.-Amtsbl. S . 315.
Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes

über die allgemeine Landerverwaltung vom
30. Juli 1883 (G.-S . S . 195) und der 88 6, 12
und 13 der Verordnung vom 20. September 1867
(G -S . S . 1529) über die Polizeivcrwaltung in
den neu erworbenen Landesteilen wirb mit Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses für die Weinbau
treibeiiden Kreise Oberlahn. Limburg, Unterlabn,
St . Goarshausen, Rbcingau. Wiesbaden Land.
Wiesbaden Stadt , Höchst a. M., Obertaunus,
Frankfurt a. M. Land, und Frankfurt a. M. Stadt
Folgende« verordnet:

8 1. Die unterm 18. September 1888 erlassene
Polizei-Verordnung (Reg.-Amtsbl. S . 305) wird
hiermit außer Kraft gesetzt und treten an deren
Stelle die nachfolgenden Polizeivorschriften.

8 2. Jeder Eigentümer, Pächter oder Nutzungs¬
berechtigte eine« Grundstücks, welcher die Absicht
hat, auf demselben Reben zu pflanzen oder zum
Zwecke der Erzielung von Wurzelrcben Blindholz
ciuzusetzen, ist verpflichtet, der zuständigen Polizei¬
behörde davon mindestens8 Tage vor Beginn der
Pflaitzungsarbeiten unter genauer katastermäßiger
Bezeichnung des zu bebauenden Grundstückes nach
Gemarkung, Distrikt, Parzellennummer und
Flächeninhalt schriftlich oder zu Protokoll erklärte
Anzeige zu erstatten. Es macht hierbei keinen
Unterschied, ob das zu bepflanzende Grundstück be¬
reits früher mit Reben bepflanzt war oder nicht.

8 3. Die in 8 2 bezcichneten Personen haben
gleichzeitig nachzuweisen, au« welcher Quelle und
in welcher Menge das zu obigem Verwendungs¬
zwecke bestimmte Rebholz bezogen worden ist und
ihre hierauf bezüglichen Angaben durch amtliche
Bescheinigungderjenigen Behörde zu belegen,
welcher in dem Bezugrorte die Wahrnehmung der
Ortspolizei zusteht.

8 4. Die im 8 2 vargeschriebeneAnzeige bezw.
die im 8 3 erforderte Nachweisuna sind in der da¬
selbst bezeichneten Weise stets von Neuem zu wieder¬
holen, wenn die angeineldetc Anlage überhaupt nicht
oder nicht in vollem Umfange in demjenigen
Kalenderjahreausgeführt worden ist, kür welches
die Ausführung angczeiqt war. Der im 8 3 be¬
stimmte Nachweis erstreckt sich auf dasjenige Pflanz¬
holz. welcher im Lause der Jahre als Ersatz für
die bei der ersten Anlage etwa ausgebliebcnen
Reben eingeführt wird tind gesetzt werden soll.

8 6. Die Ortspolizeibehörde, welche über die
gemäß der 88 2—4 erfolgte Anzeige eine schriftliche
Bescheinigung zu erteilen hat, ist befugt, die Er-
lanvttis znm Einsetzen des Pflanzholzes zu ver¬
sagen, falls der in den vorhergehenden Para¬
graphen erforderte Nachweis nicht oder nicht
ausreichend erbracht ist.

8 6. Wer ohne die polizeiliche Erlaubnisbc-
fcheiiiigung(8 5) eine Rebenpflanzung anlegt, oder
eine feit Erlaß dieser Verordnnng derselben zu¬
wider angelegte Rebenpflanzung unterhält, wird
zufolge des 8 34 des Feld- und Farstpolizeiaksetzes
vom 1. Avril 1880(G.-S . S . 230) mit Geldstrafe
bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. Außer¬
dem kan» die Beseitigung der ohne polizeiliche Er¬
laubnis erfolgten Anpflanzung von Reben verfügt
werde».

Wiesbaden , 11. September 1890.
Der Kg!. Regierungs-Präsident.

I . V.: gez. Hciusius.
III.  Polizei - Verordnung über den Verkehr mit
Blindrebe» vom 30. Juni 1897. (Rcg.-Amtsbl.

S . 194.)
Aitf Grund der 88 137, 139 und 140 des

Gesetzes über die allgemeine Landesverwallung
vom 30. Juli 1883 — G.-S . S . 195 — und der
88 6, 12 und 13 der Verordnung vom 20. Sep¬
tember 1867 — G.»s . S . 1529 — wird für den

Oberlahnkreis, den Kreis Limburg, den Unterlahn¬
kreis, den Kreis St . Goarshausen, den Rbcingau-
kreis, den Land- und Stadtkreis Wiesbaden, den
Kreis Höchst, den Land- und Stadtkreis Frank¬
furt a. M. und den Obertaunuskreis unter Zu¬
stimmung des Bezirksausschusses hierdurch Nach¬
stehendes verordnet:

8 1. Die Versendung und Einführung von
unbewurzelten Weinreben(Blindreben, Schnittreben,
Blindholz, Schnittholz, Setzholz und dcrgl.) über
die Grenzen der einzelnen Stadt - und Landkreise
ist unterlagt. Von dem Verbote stud diejenigen
Weinreben ausgenommen, deren sachgemäße Des¬
infizierung(Aussetzen in einen Desinfektionskasten
der Einwirkung des Schwefelkohlenstoffes auf die
Dauer einer Stunde bei einer Temparatur von
mindesten« 20 Grad C.) durch eine Bescheinigung der
Polizeibehörde des Herkunftsorte« nachgewiescn ist.

Weitere Ausnahmen von dem Verbote, sowie
die Einführung unbewurzelter Reben au« Gegen¬
den außerhalb der Grenzen des Regierungsbezirks
Wiesbaden bedürfen der Genehmigung des Kgl.
Ober-Präsidenten der Provinz Hessen-Nassau.

8 2. Zuwiderhandlungengegeni»ese Polizei-
Verordnung werden, soweit nicht gesetzliche Be¬
stimmungen eine höhere Strafe vorseben, mit Geld¬
strafe bis zu 60 Mark, im Unvermögcnsfallemit
entsprechender Haft bestraft.

Wiesbaden , 30. Juni 1897.
Der Kgl. Regierungs-Präsident.

I . V.: gez. Frhr. v. Reiswitz.
IV. Polizei-Verordnung, betreffend Sicherheits-
Maßregeln gegen Reblausverfchleppung bei Wein¬
bergs-Rodungen vom 30. August 1897. (Reg.-

Amtsbl. S . 254.)
Auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die

allgemeine Landesverwaltuug vom 30. Juli 1883
— G.-S . S . 195 — und der 88 6, 12 und 13
der Verordnung vom 20. September 1867— G.-S.
S . 1529 — sowie in Ausführung des 8 34 des
Feld- und Forstpolizeigcsetzes vom 1. April 1880
wird für den Oberlahnkreis, den Kreis Limburg,
den Unterlahnkreis, den Kreis St . Goarshausen,
den Rdeingaukreis, den Land- und Stadtkreis
Wi-sbaden, den Kreis Höchst, den Land- und
Stadtkreis Frankfitrt a. M. und den Obertaunus-
kreis unter Zustimmung des Bezirks-Ausschusses
hierdurch Nachstehendes verordnet:

8 1. I » allen Gemarkungen, in denen durch
die berufene» Sachverständigen das Vorhandensein
der Reblaus bereits früher festgestellt ist oder
künftig noch sestgestellt wird, sowie in allen Ge¬
markungen, die durch eine ortsüblich bekannt ge¬
machte Verfügnna des König!. Oberprüsidenten der
Provinz Hessen-Nassau für reblausvcrdächtiger¬
klärt werden, sind alle ausgehauenen Weinstöcke,
und zwar sowohl die unterirdischen wie die ober¬
irdischen Teile, sofort nach dem AuShaueit an Ort
und Stelle (d. h. in dem ausgehauenen Weinberge)
zu verbrennen.

Dem Wciubau-Aiifsichtskommissarund den von
ihm beauftragten Personen bleibt das Recht Vor¬
behalten. ausgehauene Weinstöckc zum Zwecke der
Vornahme von Untersuchungen zu entnehmen.

8 2. Von jedem beabsichtigten Anshauen von
Weinstöcken in diesen Gemarkungen ist spätestens
am Tage vor Beginn der bezüglichen Arbeit der
zuständigen Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten.

8 3. Für die Beobachtung der in 88 1 und 2
gegebene» Vorschriften sind verantwortlich:

1. Der Pächter oder sonst vertragsmäßig be¬
rechtigte Inhaber oder Verwalter.

. 2. Der Nutznießer,
3. Der Eigentümer.
Die Vervflichtung der in vorstehender Reihen¬

folge später genannten Personen tritt jedoch nur
dann ein, wenii ein früher genannter Verpflichteter
nicht vorhanden ist.

8 4. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
Anordnungen werden nach Maßgabe des 8 34 des
Feld- und Forstpolizeigcsetzes von, 1. April 188 i
mit Geldstrafe bi« zu 150 Mark oder verhältnis¬
mäßiger Haft bestraft.

Außerdem können die erforderlichen Arbeiten
auf Kosten der Säumigen zwangsweise vorgenommen
werden. *

Wiesbaden , 30. August 1897.
Der Kgl. Regierungs-Präsident.

I . A.: gez. Caesar.

Die vorstehenden Bestimmungenwerden hier¬
mit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Im Anschluß hieran wird auf Folgendes be¬
sonders anfmerksnni gemacht:

1. Für die Anwendung der Vorschriften über
den Verkehr mit bewurzelten Weinreben (Reiflinge
oder ältere Wnrzelrebm) und Blindholz ist es
vollkommen gleichgültig, ob die Rebeil in Wein¬
bergen, Gärten oder an Häusern gepflanzt werden
sollen.

2. Von dem Verbote der Versendung und Ein¬
führung bewurzelter Reben in einen Welnbaubezirk
kann der Herr Oberpräsioenl Ausnahmen nur dann
gestatten, wen» der betreffende Ausführungs- und
Etnsührungsbezirk einander benachbart sind und
zugleich die Rebpflanzunaen, zwischen welchen die
Versendung fiattfinben soll, einem und demselben
Bescher gehören. Der Antrag auf Genehmigung
der Uebcrfükrung mutz rechtzeitig, inindestetiS einiqe
Wochen vorher, gestellt werden. Da« Erlanbnis-
schreiber, ist bei dem Transporte mrlzuführen und
den nachi agente Beamten vorznzeigen.

3. Die vornebenden Palizeiverordnungen er¬
strecken sich sowohl auf die Fälle geplanter Reit¬
anlagen, als auch auf die beabsichtigtenErgänznngs-
pflanzungen. *

Wiesbaden , 2. Februar 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Ortsstatut
über die Sonntagsruhe im Handelsgewerd«

zu Wiesbaden.
Auf Grund des Beschlusses der Stadtver-

ordneten-Versammlnng vom 3. Juli 1903 wird für
den Stadtbezirk Wiesbaden folgendes Ortsstatut
erlassen.

Im Handelsgewerbc dürfen Gehülfen, Lehr¬
linge und Arbeiter an Sonn - und Festtagen nur
in der Zeit von vormittags 8 bis 9' /, und 11'/, bis
1 Uhr beschäftigt werde».' 1) Ausgenommen sind
die Sonntage in den letzten vier Wochen vor Weih¬
nachten, sowie der erste Wcihnachts-, Oster- und
Pfingstfeiertag, bezüglich deren es bei den bis¬
herigen Bestimmungenverbleibt.

8 2.
Das Ortsstatut tritt vom 1. April 1904 ab

in Kraft.
Anmerkung: 1) Gemäß Paragr . 41s der

Reichsgewerbeordnung darf auch nur während
dieser Zeit ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufs¬
stellen statlfindeu.

Zuwiderhandlungen gegen das Ortsstatut sind
nach Paragr . 146a der Reichsgewerbeordnung mit
Geldstrafe bis zu 600 Mk., im Unvermögensfalle
mit Haft zu bestrafen.

2) Regierungs - Polizei - Verordnung vom
20. Juni 1892, Bekanntmachungen der hiesigen
Königlichen Polizeidirektion betr. die Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe vom 7. Juli 1892,
28. Januar 1893, 29. Juni 1894, 21. Mai 1895,
2. November 1896(siche Polizeiverordnungen für die
Stadt Wiesbaden 3. Aufl. S . 125 ff.).

Vorstehendes vom Bezirksausschußhier am
2. Februar l. I . genehmigte« Ortsstatut wird hier¬
mit zur öffentlichen Kenntnis gebracht. *

Wiesbaden , den 12. Februar 1904.
Der Magistrat.

Das Schiedsgericht für Arbciterversicherung im
Regierungsbezirk Wiesbaden hat gemäß 8 8 des
ReichSgeietzer, betreffend die Abänderung der Unfall»
Versicherungsgesetze vom 30. Juni 1900, für das
Geschäftsjahr 1904 zu seinen Vertrauensärztendie
nachgenannlcnHerren wiedergewählt:

1.  Dr . med . Brück in Wiesbaden,
2. Mcdizinalrat Wr . med . GleitsmatM,

Köiiigl. Kreisarzt in Wiesbaden,
3. » »» »-d . König »Königl.Kreis-Asfistenz-

Arzt in Wiesbaden.
Wiesbaden , den 25. Januar 1904.

Vorstehende Bekanntmachung des Schieds¬
gerichts für Arbeiterversichcrung wird hiermit zur
Kenntniß gebracht. *

Wiesbaden , den 12. Februar 1904.
Der Magistrat.

Bekanlttmachung.
Donnerstag , den 48 . Februar d. I «,

nachmittags , soll in den Dlstrilten„HebenkleS
und „Felixwald" das nachfolgend bezeichnete Gehölz
an Ort und Stelle öffentlich versteigert werden:
1. 25 Eichcn-Sränime von 15—25 Cmtr. Durchm.,
2. 3 Rm. Euhen-Scheitholz,
3. 2 Rm. Buchen-Scheitholz,
4. 18 Rm. Buchcn-Prügelbolz,
5. 1 Rm. Aspen-Prügelholz,
6. 3 Rm. Erlen-Prügelholz und
7. 1840 Buchen- und Eichcn-Wellen.

Auf Verlangen Kredilbcwilligungbi» zum
1. September d. I.

Zusammenkunft nachmittags 3 Uhr an der
Schützenstraße(Weg nach dem Waldbäuschen).

Wiesbaden , den 15. Februar 1904. *
_ _ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die am 4. und 11. d. M. in den Walddistrikten

„Münzberg", „Eichelgarten" und „Geisberg" statt»
gefundenen Holz- Versteigerungensind genehmigt
worden und wird das versteigerte Holz zur Abfuhr
hiermit überwiesen. *

Wiesbaden , den 15. Februar 1904.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fuhrknecht und Taglöhner Karl Börner,

geboren am 31. August 1870 zu Wiesbaden, zuletzt
Frankfurterstraße No. 38a wohnhaft, entzieht sich
der Fürsorge für seine Kinder, sodaß dieselben aus
öffentlichen Mitteln unterhalten werden müssen.

Wir bitten um Mitteilung seines Aufenthalts¬
orte«. *

Wiesbaden , den 12. Februar 1904.
Der Magistrat . — Armenverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Taglöhncr Karl Reichert , geboren am

19, Oktober 1866 zu Birlenbach, zuletzt Manritius-
platz No. 3 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge
für seine Familie, sodaß dieselbe aus öffentlichen
Mitteln nnierstützt werden muß..

Wir bitten um Mitteilung seines Aufenthalts¬
ortes. *

Wiesbaden » den 11. Februar 1904.
Der Magistrat . — Armenverwattung.

Bekanntmachung.
Die Gewerbetreibenden und Unternehme!

hiesiger Stadt , welche für beendete Lieferungen und
Leistungen Fordernnge» an das Stadlbauamt
haben, werden erfilcht, ihre Schlußrechnungen un¬
verzüglich. spätestens bis zum 1. April dieses
Jahres einzureichen, da die bezüglichen Kosten noch
im Rechnungsjahre 1903 verrechnet werden müssen.

Wiesbaden , den 12. Februar 1904. *
Das Stadtvauamt.
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Bekanntmachung.
Die Lieferung der Fourag « für das Pferd

d«S hier stattouirte « VderwachtmeisterS der
Landgenödarmerie soll vom 1. April 1904 bis
dahin 1905 im Submissionswege vergeben werden.

Der Bedarf beträgt im Ganzen ungefähr
SO Centner Hafer , 15 Centn » Heu und 25 Centn»
Stroh.

Die Offerten , welche auf einen bestimmten
Durchschnittspreis oder zu den jeweilig mittleren
Marktpreise » bezw . einer bestimmten Erhöhung der
letzteren gerichtet werden können , sind mit ent¬
sprechender Aufschrift bi » zum 23 . d . M . , vor¬
mittags I I Uhr, im Ratbaufe, Zimmer Nr. 6,
dahier , einzureichen , woselbst auch die näheren
Bedingungen vor dem Termin eingesehen werden
können . In den Offerten ist anzugeben , daß diese
Bedingungen bekannt sind . *

Wiesbaden , den 10. Februar 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Lieferung der nachbezeichneten Wirt-

fchaftSbedürfniffe für daS Armen -Arbeits-
hauS für die Zeit vom 1. April 1904 bis
31 . März 1905 soll nach Maßgabe der im Rathaus.
Zimmer No . 18 . zur Einsicht aufliegenden Be¬
dingungen im Submisstonswege vergeben werden:

1 Rindfleisch , 2. Geräucherten Speck , 3. Nieren-
fett , 4 . Wurstfett . 5 . Kaffee , 6. Cichorien , 7. Erbsen,
8 . Linsen , 9 . Bobnen , 10 . Weizenmehl , 11 . Hafer¬
grütze , 12 . Nudeln , 13 . Reis , 14 . Griesniehl,
15 . Graupen , 16 . Zucker , 17 . Salz , 18 . Pfeffer,
19 . Salatöl . 20 Rübenkraut , 21 . Wichse , 22 . Ofen¬
schwärze , 23 . Harzseife , 24 . Kernseife , 25 . Schmier¬
seife , 26 . Stearinlichte . 27 . Streichhölzer . 28 . Soda,
29 . Putzpomade , 30 . Petroleum und 31 . Nelken.

Lieferungslustige werden aufgcfordert , ihre
Offerten bis spätestens

Samstag , de« 2V. Februar 1994,
vormittags 10 Uhr,

gn Rathause , Zimmer No . 13, einzureichen , woselbst
dieselben fn Gegenwart etwa » schienen » Sub¬
mittenten eröffnet werden.

Bon den unter pcs . 5 —16 , 17 — 19, 23 — 26
und 31 stnd Proben beizufügen . *

WieSbade « , den 2 . Februar 1904.
Der Magistrat . — Armen -Berwaltung.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Armenbrote - für die

Zeit vom 1. April 1904 bis 31 . März 1905 , zirka
25,04 -0 Laib — 50,000 Kilogramm , Ia Schwarz¬
brot — sogenanntes gemischte » Brot — , soll im
Submission - Wege an einen hier wohnhaften Unter¬
nehmer vergeben werden . Die » schlictzt jedoch nicht
au », daß der Unternehmer da » zu liefernde Brot
von verschiedenen hiesigen Lieferanten bezieht.

Angebote sind verschlossen mit der Aufschrift
„Lieferung des Brotes für die Stadtarmen
pro 1904 ° bis

Montag , den 22 . Februar 1904,
vormittags 10 Uhr,

im Rathause , Zimmer No . 12 , einzureichen , wo
dieselben alsdann in Gegenwart etwa erschienener
Submittenten eröffnet werden . Zu dem Termin
haben die Submittenten einen 24 Stunden alten
Laib von dem Brot , welches sie liefern wollen,
borzulegen.

Die Lieferungs - Bedingungen liegen im
Zimmer No . 12 von heute ab zur Einsicht offen.

Wiesbaden , den 13 . Februar 1904.
Der Magistrat . — Armeuverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Lieferung der Armensärge für die

Zeit vom 1. April 1904 bis 31 . März 1907 soll
im Submissionswege vergeben werden.

Angebote sind versehen mit der Aufschrift:
„Lieferung der Armensärge " bis

Dienstag » den 28 . Februar 1904,
vormittags 10 Uhr,

im Rathause , Zimmer No . 12 , einzureichen , wo
dieselben alsdann in Gegenwart etwa erschienen«
Submittenten eröffnet werden.

Die Lieferungs - Bedingungen liege » daselbst
von heute ab zur Einsicht offen.

Wiesbaden , den 13. Februar 1904.
Der Magistrat . — Armenverwaltnng.

Verdingung.
Die Ausführung der Erdarbeiten Los I

und Maurerarbeiten Los II für die Verleg¬
ung der Einfriedigungen vor den Häuser«
No . 22 . 24 , 34 und 38 der Main,erstratze
,u Wiesbaden sollen ,m Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Angebotsformulare , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags¬
dienststunden im Büreau für Gebändeunterhaltung,
Friedrichstraße 15 , Zimmer No . 22 , eingesehcn . die
Berdingungsunterlagen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 25 Pf.
für Los I und 50 Pf . für Los II und zwar bi»
zum 20 . Februar 1904 bezogen werden.

Verschlossene und mit der Anfschrift G . U. 19
Off . Los . . versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 22 . Februar 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — untertinhaltung der obigen Los-Reihenfolge—inegcnwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebencn und auSge-

füllten Vcrdingungsformular eingercichten Ange¬
bote werden berücksichtigt . *

Zuschlagsfrtst : 30 Tage.
Wiesbaden , den8. Februar 1904.

Stadtbanamt,
Büreau für Gebändeunterhaltung.

Akzise-Rückvergütung.
Die Akziserückvergütungsbeträge aus vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Empfangsbestätigung im Laufe diese« Monat»
in der Abfertigungsstelle , Ncugaffe 6a , Part .,
Einnehmerei , während der Zeit von 8 vorm , bis
1 nachm , und 3 —6 nachm , in Empfang genommen
werden.

Die bi » zum 29 . d. M . abends nicht erhobenen
Akziserückvcrgütungen werden den Empfangs¬
berechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisung
übersandt werden . *

Wiesbaden .- den 12 . Februar 1904.
Städtisches Akzifeamt.

Verdingung.
Die Lieferung und Anfuhr von Gruben¬

sand , Grubenkies , Baggersand » reinem,
kiessreiem Flntzsand , Flutzkies (Schrottcln)
verschiedener Korngröße und Baumwacke « soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Angebotsformulare und Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdimststiinden im
Rathause , Zimmer No . 53 , eiiigesehen , auch von
dort gegen BaMhlung oder bestellgeldfreie Ein¬
sendung von 1 Mk . bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „Sand-
und Kieslieferung " versehene Angebote sind
spätestens bis

Diensstag , den 23 . Februar 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschricbenen und auS-

gefüllten Verdingungsformular cingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt . *

Zuschlagsfrist : 3 Wochen.
Wiesbaden , den 11. Januar 1904.

Stadlbauamt,
Abteilung  für Kanalisationswesen.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung einer 138 lfd . Mtr.

langen Zementrohrkaualstrecke de» Profils
37,5/25 cm , sowie 55 lfd . Silitr. deSgl . des Profils
30/20 cm nebst den dazu gehörigen Spezialbauten
in der Frankfnrterstratze » vom bestehenden
Kanalende auswärts , sollen im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung vciduugen werden.

Angebotsformulare , Berdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dicnststuiidcn im Ratbause , Zimmer No . 57 , ein¬
gesehen , die Verdingungsunterlagen , ausschließlich
Zeichnungen , auch von dort gegen Barzahlung oder
bestellgeldfreie Einsendung von 50 Pf . bezogen
werden.

Verschloffcue und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag , den 23 . Februar 1904,
vormittags 11*/* Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebeneu und auS-

gcfüllten Verdingungsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist : 2 Wochen . *
Wiesbaden , de» 10. Februar 1904

Stadtbauamt,
Abteilung für Kanalisationswesen.

Verdingung.
Die Lieferung der Jadresbedarf « von unge¬

fähr 80 Stück blauleinenen Arbeits -Jacke « ,
ca . 33 Stück Dienstmützen und ca . 8 Stück
Dienströcke« aus blauem Tuch im Rechnungs¬
jahre 1904 soll im Wege der öffentlichen Aur¬
schreibung verdungen werden.

Angebotsformulare , Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdieiiflstunden im
Rathause . Zimmer No . 57 , eingesehen , auch von
dort bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätesten » bis

Sonnabend , den 27 . Februar 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebeneu und ausge¬

füllten Vcrdingungsformular cingereichten Ange¬
bote werden berücksichtigt . *

Zuschlagsfrist : 2 Woche » .
Wiesbaden » den6. Februar 1904.

Stadtbanamt,
Abteilung für Kanalisation - Wesen.

Verdingung.
Die Lieferung de» Jahresbedarss an ver¬

zinkten Hoffinkkasten und Fettfang -Eimern
im Rechnungsjahre 1904 sollen im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werde ».

Angebotsformulare . Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der VormittagS-
dienststunden im Rathaufe , Zimmer Nr . 57 . einge-
fehen , die Verdingungsunterlagen einschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Baarzahlung
oder bestellgeldfreie Einsendung von 1 Mk . be¬
zogen werde » .

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Sonnabend , den 27 . Februar 1904,
vormittags 117 » Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebeneu und au »-

gefüllten Vcrdingungsformular eingercichten Ange¬
bote werden berücksichtigt . *

Zuschlagsfrist : 14 Tage.
Wiesbaden » den 6. Februar 1904.

Stadtbanamt,
Abteilung für Kanalisationswrsen.

Bekanntmachung.
Auszug aus dem Ortsstatut für die Neucanalisation

der Stadt Wiesbaden vom 11 . April 1891.
8 16 . Spül -Abtritte.

Die Spülapparate und Behälter fämmtlichcr
Spülaborte müssen mindestens bei Tag bei Be¬
nutzung jederzeit genügend Wasser liefern . Das
Hauptzuführungsrobr der Wasserleitung zur
Closetspielung darf demgemäß , ausgenommen bei
Reparaturen , bei Tage nicht abgestellt werden.
Bei besonders dem Froste ausgesetzten Leitungen
kann auf Antrag der Bethciligteu die Revistonr-
behörde die zeitweise Abstellung de« Hauptzu-
führnngSrohres bei Gefahr de« Einfrieren « auch
bei Tage durch besondere schriftliche Verfügung
gestatte ».

Mit Bezug hierauf ersuchen wir diejenige»
Hausbesitzer und Hausverwalter , welche von der
angegebenen Erlanbniß während de« bevor¬
stehenden Winter « Gebrauch zu macheu wünsche »,
ihre dicrbezüglichen Anträge im Rathhause.
CanalisatwNSbüreou . Zimmer No . 58 . während
der Vormittagsdicnststundcn mündlich oder schrift¬
lich zu stellen . *

Wiesvad «» , den 19 . November 1908.
Stadtbauamt,

Abtheilung für Canalisationswesen.

Verdingung.
Für den ErweiterungSbauder Gutenberg»

schule sollen
a ) die Maurerarbeiten , Los H,
b) „ Asphaltiererarbeiten , Los III,

«) „ St - inmetzorbciten,

ä ) . Zimmererarbeiten , Los V,
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen können
wahrend der Vormiltagsdienstsiuiidcn im städt.
Verwaltungsgebäude , Friedrichstrabe 15 , Zimmer
No . 9 , cingefeden und die Angebotsformulare aus¬
schließlich Zeichnungen gegen Barzahlung oder
bestellgeldfreie Einsendung von je 1 Mk . 50 Pi . für
Los II und V und 25 Pf . für Los kll , sowie je
1 Mk . für Los IV a und IV b nnd zwar bis zum
18 . Februar d . I . von dem technischen Sekretär
Andrcb bezogen werden , Zeichnungen können nicht
verabfolgt werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „ H . A. 68
Los . . " versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 20. Februar 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obigen Los - Reihenfolge — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebeneu und au »-
gesüllten Verdingungsformular cingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt *

Zuschlagsfrist : 28 Tage.
Wiesbaden , den6. Februar 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Hochbau.

Verdingung.
Die Ausführung der Schreinerarbeite«

(Los I ) und der Tüncherarbeiten (Los II ) zum
Neubau der Schulbaracken a» der Mainzer
Landstraße zu Wiesbaden soll im Wege der öffent-
licheu AuSschrcibuug verdungen werden.

Angebotsformulare . Verdingungsunterlagen und
Zeichnungen können während der Vormittagsdienst-
stunden im Städt . Verwaltungsgebäude Friedrich-
straße 15 , Zimmer Nr . 9, eingesehcn . die Angebotr-
fo :mulare ausschließlich Zeichnungen auch von dort
gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung
von 50 Pf . für Los I und 25 Pf . für Los II von
dem technischen Sekretär Andreß und zwar bis zum
22 . Februar d . I . einschließlich bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H . A . 72"
versehene Angebote sind spätestens bis

Dieustag , den 23 . Februar 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obige » Los -Reihenfolge — in Gegen¬
wart der etwa « scheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschricbenen und auS-
gefüllteuVerdingungsformuIareingercichtenAngcbote
werden berücksichtigt . *

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden » den 15. Februar 1904.

Stadtbauamt , Abteiluug für Hochbau.

Verdingung.
Die Ausführung der eisernen Träger

(ca . 68,700 kg ) u . Unterlagsplatten (ca . 1400 kg)
für den Erweiterungsbau der Schule am Gutenberg-
platz zu Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Angebots -Formulare , Verdingungs - Unterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags¬
dienststunden im städtischen Verwaltungsgebäude,
Friedrichstraße No . 15 , Zimmer No . 9, eingesehen,
die Verdingungs - Unterlagen auch von dort gegen
Barzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
1 Mk . und zwar dir zum 3. März d . I . ein¬
schließlich von unserem technischen Sekretär Andreß
bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift H . A . 70
versehene Angebote sind spätestens dis

Samstag » den 3. März 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebeneu und aur-

gefülltcu Verdingungsformular eingercichten An¬
gebote werden berücksichtigt . *

Zuichlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 11. Februar 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Hochbau.

Bekanntmachung.
Die Lieferung d «S Bedarfs an Heu u.

Kornstroh für die städtische SchlachthauS-
und Vichhof -Slulage hier, für die Zeit vom
1. April bis 30 . September 1904 soll öffentlich
vergeben werden.

Hierfür ist Termin auf Montag , den 7 . März
1904 , nachmittags 37 » Uhr , in dem Büreau
der Schlachthaus -Verwaltung anberaumt , woselbst
die Bedingungen offen liegen und die Offerten
rechtzeitig bis zum Termin abzugcben sind . *

Wiesbaden , den 12. Februar 1904.
Städtische Schlachthaus -Berwaltung.

Bekanntmachung.
Montag , den 14. März 1904 , vor¬

mittags 10 Uhr, sollen im weißen Saale des
Kurhauses die abgelegten Zeitungen an « den
Lesezimmern vom Jabre 1903 öffentlich meistbietend
gegen Barzahlung versteigert werden . *

Wiesbaden , den9. Februar 1904.
Städtische Kurverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Wintermonate — Oktober bi » einschließlich März
— um 10 Uhr Vormittag « . *

Städt . Aceise -Amt.

NMkans Oberförsterei Wiesbaden.
Dienstag , den 23 . Febr . 1904 , aus Distr . 39

Wehcrwli »dii . 20Rentmauer : Erchen : 3 StästnneV.
Buchen : 422 Rm . Scheit u . Knüpp ., 98 Hdt.
Pellen , incistDurchforstungsholz .Birken : 2 Knüpp.
Nadelholz : 32 Stämme V ., 60 Stangen I .— IV.

>ußerdem kommt hier dar in den Disir . 3, 4 , 6,
stiffelboru u . Steinhaufen zurückgebliebene Holz
zum Ausgebot . Zusammenkunft 9 Uhr Holzhacker-
hän «chen, 97 » Uhr am Schlage im Kesseltal . F277

MiWs-AMrÄe».
Für die Heil - und Pflegeanstalt Cichb» .

soll zur Lieferung vergeben werden:
500 m Winterstoff , graue » Tuch für Man».,

kleider , 135 cm breit,
400 m Sommerstoff für Männerkleider , 135 ,

breit.
200 m wollener Frauenkleiderstoff . 118/20 om
300 m Blaudruck zu Frauenkleidern , 80 om bre«
600 m graues Futterleinen , 128 cm breit , -
300 m grauen Sarsenet , 84 cm breit , ' j

1500 m gebleichtes Hemdenleinen , 85 cm breit
200 m dunklen Flanell zu Unterröcken , 9o'

breit,
60 kg braunmelirte Strickwolle zu Man»»

strümpfen ( Vierdrabt ),
40 kg graumelirte Strickwolle zu Fm »«,.

strümpfen ( Vierdrabt ),
150 m rosa Biber . 74 cm breit,
100 m Kleideizwilch ( draunmelirt ) , 128 cm breit
200 Stück schwarze Tuchkappen,
300 kg Wildsohlleder,

40 kg Waschleder.
50 kg Rindleder,
12 kg Maukalbleder,
10 kg Kalbleder,
10 Smck farbige Schaffelle,

288 Stück karrirte halbleinene Taschentücher %
Männer , 60 60 cm,

120 m Blaudruckzu Frauenschürzen , 120 cwbnit.
Liefernugsangebote mit Muster , welche ni&nt

Bezeichnung der Stoffe und Angabe der Breit,
auch den Namen des Adfettders enthalten müfft»
stnd mit entsprechender Aufschrift versehen, untet
Angabe der Preise bis spätestens den 24 . Febr ««
d. I . einschließlich portofrei hier einzureichen.

Die LieserungSbedingungen können auf dm
hiesigen Kasienbürean eingesehen oder gegen 8,
ieudung von 50 Pf . Schreibgebühr abschrW
bezogen werden . HU

Eichverg , den 13 . Februar 1904.
Die Direktion.

Holz -Versteigerung.
Dienstag , den 22 . d. M ., vor¬

mittags 1« Uhr anfangend, kommen ig
hiesigen Gemeindewald , Distr . 12 Vorderwald!

20 Roltannen - Slämme mit 2,86 Fmlr.,
87 „ - Stangen I . Klasse,

325 „ „ II . „
2929 „ „ III . „
5010 „ „ IV . „
8530 „ „ V . „
4065 „ „ VI . „ (Bohnen¬

stangen ) F318
zur Versteigerung.

Limbach, den 14. Februar 1904.
Der Bürgermeister:

Alberti.

Jagd -Berpachtung.
Mittwoch , den 2 . März , mittags

1 Uhr, wird die Feld - und Wald'
jagd in der Gemarkung Holzhausen M,
2000 Morgen Wald , 2400 Morgen Feld,
am 15 . Juli d . I . beginnend , auf weile«
9 Jahre auf dem Gemeindezimmer dahi«
öffentlich verpachtet . F318

Der Jagdbezirk hat einen ausgezeichnä
guten Rehbestand und grenzt an die ©tatio«
Hohenstein und Haltestelle Breithardt und «
1 km von Station Michelbach entlegen.

Holzhansen ü/A ., 15. Februar 1904
Der Bürgermeister:

Müller . j

Dampfer-Fahrten.
F330Hamburg-Amerika-Linie. - -ja

(Passage -Büreau d. Gesellschaft : Wilhelmstr . W.l
O. „Abessinia “ auf der Ausreise nachW

asien , 10. Febr . in Singapore . D. „Alesia am
der Heimreise von Ostasien , 10. Febr . von
kong . D. „Ambria “ auf der Heimreise von U

, 11 . Febr . 6 Uhr morgens in Colombo.asien
Aragonia “ von Ostasien kommend , 11-

7 Uhr morgens von Havre nach Hamburg.
Arcadia “ naob Philadelphia , 10. Febr.

15 Min. morgens Lizard passiert . __p .^ Artemb;^
auf der Ausreise nach Ostasien , 11. Febr.
3» Min. morgens in Bremerhaven . S.-D. „i-
Victoria “ von Newyork nach Genua und ,
Orient , 10. Febr . 5 Uhr nachm , von Fan  >
(Madeira ). D. „ Bamberg “ auf der Ausreise «* ,
Ostasien , 10. Fohr , in Hongkong . S.-D. *®]U!LP..
11. Febr . von Newyork via Plymouth und W* .
bourg nach Hamburg . D. „C. Ferd . Basis:
der Heimreise , 11. Febr . von Kobe nach - -u
D. „Croatia “ nach Westindien , 10. Febr . p ■
nachts in Grimsby . D. „Frisia “ 10. denk.
Buenos Aires . D. „Galicia “ von Weßti" .
kommend , 10. Febr . 4 Uhr morgens von B
nach Hamburg . D. „Graf Waldersee “ von«
York kommend , 12. Febr . 7 Uhr 25 Min. mors
auf der Elbe . R.-P.-D. „Hamburg “ auf der
reise nach Ostasien , 10. Febr . 9 Ubr p a ?on
morgens von Southampton . D. „ klolsati» ,
Neworleans kommend , 11. Febr . 5 Uhr ns«
auf der Elbe . D. „Ithaka “ von Westi ^
kommend , 11. Febr . 6 Ubr nachm , von o
nach Hamburg . R.-P.-D. „ Kiautsohou“
asien
von

D. „Westphalia “ naoh Westindien.
8 Uhr abends von Havre.
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kommend , 11. Febr . 8 Ubr 20 Min. m°A 8r
Southampton . D. „Königsberg “ 88 tll0,

Ausreise nach Ostasien , 10. Febr . in ^ el.n"ßje
D. „Mecklenburg “ 11. Febr . von Santos T7j änl.
de Janeiro und Bahia nach R tterdam und j,
bürg . D. „Nicomedia “ auf der Ausreise |
Ostasien , 10. Febr . von Malta . D. „Prin5, jjjr
Friedrich “ nach Mittelbrasilien , 11. Febr . r
15 Min. mittags Borkumriff passiert.
gniigungsdampter „Prinzessin Victoria " , jje,
11 Febr . in St . Thomas . D. „Sambia 8 orf,
Ausreise nach Ostasien , 10. Febr . in Sing
D. „Saxonia “ nach Ostasien , 11. Febr.
passiert . D. „Sevilla “ 11. Febr . in Montê ,D WoafnhoUu “ nnnli Wnofin/ ^ifln lA*
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